
Leichenöffnung

ausgebildeten Insekt (Zurückbleiben 
leerer Puppenhülsen) lassen sich 
unter der notwendigen Vorsicht zur 
Todeszeiteinschätzung (-» Todeszeit
bestimmung) heranziehen. Eiablage 
erfolgt vorzugsweise auf Schleim
häuten der Körperöffnungen. Beson
ders betroffen Augenwinkel, Augen
lider, Nase, After und Scheidenöff
nung. Zartere Säuglingshaut oder 
Wunden werden ebenfalls bevorzugt 
befallen. Intensiver Madenfraß kann 
Erwachsenenleiche innerhalb 4 bis 
8 Wochen völlig skelettieren. Weitere 
Aasfresser sind Käfer, deren Larven, 
Nematoden im Erdgrab sowie Was
serkäfer, Krebse und Wasserratten 
bei Wasserleichen. -> Leichenerschei
nungen

Leichenflora: pflanzliche Organis
men, die bei Zersetzung der Leiche 
mitwirken (—► Leichenerscheinun
gen). Vorwiegend niedere Organis
men, wie Fäulnisbakterien und 
Schimmelpilze verschiedener Art (-» 
Verwesung, -» Exhumierung).
Wachstum eines dichten Algenrasens 
auf Haut und Kleidung von Wasser
leichen.

Leichenliegezeit: Zeitraum zwischen 
Todeseintritt und Auffinden der Lei
che bzw. von Teilen derselben. -> 
Todeszeitbestimmung, -> Liegezeit
bestimmung

Leichennachschau —► Leichen
schauordnung, —> Bestattung

Leichenöffnung: Durchführung von 
Sektionen zur Aufklärung der —► To
desursache im Auftrag von Kliniks
direktoren (Klinische Sektion) oder 
von Kreisärzten (sog. Verwaltungs
sektion). Bei natürlichen Todesfällen 
durch Fachärzte für pathologische 
Anatomie, bei nichtnatürlichen To
desfällen, nicht aufgeklärter Todes
art und unbekannten Toten nur nach

Zustimmung durch den Staatsanwalt 
(bei Tod unter verdächtigen Umstän
den evtl. —► gerichtliche Sektion) 
durch Fachärzte für gerichtliche Me
dizin.
Nach der —► Leichenschauanordnung 
muß seziert werden, wenn die Todes
ursache bei der Leichenschau nicht 
festgestellt werden kann; bei verstor
benen Schwangeren und Kreißenden 
sowie bei Wöchnerinnen, bei denen 
der Tod innerhalb von 6 Wochen nach 
der Entbindung eingetreten ist; bei 
Totgeborenen; bei Verstorbenen, die 
bei Eintritt des Todes das 16. Le
bensjahr noch nicht vollendet hatten; 
bei unbekannten Toten; auf begrün
deten Wunsch der Angehörigen.
Eine L. soll vorgenommen werden bei 
Verstorbenen, die eines nichtnatür
lichen Todes gestorben sind oder bei 
denen die Todesart nicht aufgeklärt 
ist; bei Verstorbenen mit einer mel
depflichtigen übertragbaren Krank
heit oder einer Berufskrankheit oder 
einer meldepflichtigen Geschwulst
krankheit oder bei dem Verdacht auf 
eine der genannten Krankheiten; bei 
Verstorbenen, bei denen innerhalb 
der letzten 4 Wochen vor Eintritt des 
Todes eine Schutzimpfung vorge
nommen wurde; bei Verstorbenen 
mit transplantiertem oder implantier
tem inneren Organ oder Organteil; 
bei begründetem wissenschaftlichem 
Interesse; bei Verstorbenen mit im
plantiertem Herzschrittmacher. 
Ergebnisse der äußeren und inneren 
Besichtigung (Eröffnung aller drei 
Körperhöhlen) sind zu protokollieren 
und als Autopsiebericht dem An
tragsteller zuzuleiten. Wenn vom zu
ständigen Staatsanwalt keine L. (sog. 
gerichtliche Sektion) angeordnet 
wurde, erhält er bei Verstorbenen, die 
eines nicht natürlichen Todes star
ben, bei denen die Todesart nicht 
aufgeklärt ist und bei unbekannten 
Toten einen Durchschlag des Autop
sieberichts. Ergebnisse der Sektion
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